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Kurie r.
Zeitung fur Stadt und Land.

Jn der Expedition des Kuriers. (Redakteur C. G. Schwetſchke.
(Jeden Montag und Donnerstag erſcheint ein Stück.)

No- 65. Montag, den 13. Auguſt 1832.
„;JFJ

(Hlerzu eine Beilage.)

Berlin, den 9. Auguſt.
Des Königs Majeſtät haben Allerhöchſtihren bis

herigen Geſandten zu Florenz, Oberſten Freiherrn
von Martens, zum außerordentlichen Geſandten
und bevollmächtigten Miniſter bei der Ottomaniſchen
Pforte zu ernennen geruht.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 3. Auguſt. Der Courier meldet:

Die Repraſentanken der funf Mächte kamen am vergan
genen Dienstag im auswartigen Amte zuſammen, und
nach einer langen Diskuſſion über den von dem König
von Holland vorgeſchlagnem Tractat modifizirten ſie
denſelben in einem Sinne, welcher, nach der Anſicht des
Niederland. Bevollmachtigten, Baron van Zuylen, von
ſeinem Königl. Herrn gutgeheißen werden wird. Nach
dem ſie ſich uber die Modificationen verſtandigt hatten,
entwarfen die Mitglieder der Konferenz ein Protokoll,
das ſie mit ihren Unterſchriften verſahen, und welches,
wie wir vernehmen geſtern uber Calais nach Bruſſel
geſandt worden iſt, um dem Könige von Belgien vor-
gelegt zu werden man hofft ſeine Zuſtimmung zu er
halten und die Angelegenheiten in wenig Tagen geord-

net zu ſehen. Sir Robert Adair iſt von Lord Pal-
merſton erſucht wart dem Koönige Leopold die
Nothwendigkeit ſeiner Zuſtimmung zu dieſem letzten
Protokoll, in welchem der Hollandiſche Traktat mit
gewiſſen Modificationen von der Konferenz anerkannt
und angenommen wordeniſt, recht eindringlich zu ma-
chen. Der neue Traktat weicht weſentlich von dem
ab, welcher dem König von Holland durch die Konfe-
renz fruüher vorgelegt wurde. Der König von Hol-
land hat die Grundlage jenes Traktates, die vorlaäu-
fige Raumung von Antwerpen, ganzlich verworfen.
Er verweigert die Niederſetzung einer Kommiſſion, um
zu unterſuchen, wie viel von dem Amortiſations Fonds
an Belgien herausgezahlt werden muſſe, willigt aber
wegen dieſer Weigerung im voraus darein, einen Theil
der Ruckſtaunde aufzugeben, welche Belgien für die Zin
ſen der National- Schuld zu zahlen hat. Er weigert
ſich ferner, die freie Schifffahrt auf den Binnen Ge
waſſern zu erlauben, geſtattet dieſelbe aber gegen Zoöl
le. Andererſeits giebt er darin nach, daß er die Ca-
pitaliſation der Schuld nicht mehr zu einer Bedingung
sine qua non macht, und verſpricht, das Belgiſche
Gebiet zu raumen, ſobald der Traktat unterzeichnet
worden iſt und Anſtalten getroffen ſind, um alle Be
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ſtimmungen deſſelben in Ausfuhrung zu bringen. fluß anwenden, um dem Prinzen Otto von Baiern
Da der Belgiſche außerordentliche Geſandte, General
Goblet, ſich im Namen ſeines Souverains geweigert
hat, an irgend einer Unterhandlung Theil zu nehmen,
der nicht die vorlaäufige Räumung der Citadelle von
Antwerpen zum Grunde liegt, ſo ſind von Seiten der
Konferenz Jnſtructionen nach Bruſſel geſandt worden,
um auf die Herſendung des Herrn van de Weyer an
zutragen, der, wie man glaubt, bald hier ſeyn wird,
aber wohl ebenfalls keine Macht hat, auf eine andere
Grundlage hin zu unterhandeln, wenn er nicht don den
Kammern oder unter der beſonderen Verantwortlich-
keit des Königs dazu ermächtigt wird.

Nachſtehendes iſt der in Bezug auf die neue Sou
verainetat Griechenlands abgeſchloſſene Vertrag
zwiſchen Jhren Majeſtäten dem Koönig
von England, dem Könige der Franzoſen
und dem Kaiſer von Rußland einer und
Sr. Majeſtät dem König von Baiern an
dererſeits:

Art. 1. Die Hofe von Großbritannien, Frank-
reich und Rußland, von der Griechiſchen Nation zu
dieſem Zweck gehörig bevollmachtigt, bieten dem Prin
zen Friedrich Otto, zweiten Sohn Sr. Majeſtät des
Königs von Baiern, die erbliche Souverainetät uber
Griechenland an. Art. 2. Se. Majeſtät der König
von Baiern, im Namen ſeines Sohnes, eines Min-
derjahrigen handelnd, nimmt zu deſſen Beſten die erb-
liche Souverainetat uüber Griechenland und die nachfol-
genden feſtgeſetzten Bedingungen an. Art. 3 Der
Prinz Otto von Baiern ſoll den Titel Koönig von
Griechenland tragen. Art 4. Griechenland nn-
ter der Souverainetatt des Minzen Otto von Baiern
und unter der Garantie der drei Höfe, ſoll, dem von
den beſagten Höfen am 3. Februar 1830 unterzeich-
neten und ſowohl von Griechenland als von der Otto-
maniſchen Pforte angenommenen Protokoll gemäß,
einen monarchiſchen und unabhaängigen Staat bilden.
Art. 5. Die Graänzen des Griechiſchen Staates wer-
den definitiv durch die Unterhandlungen feſtgeſetzt wer
den, welche die Höfe von Großbritannien, Frankreich
und Rußland kurzlich mit der Ottomaniſchen Pforte,
in Ausfuhrung des Protokolles vom 26. September
1831, eröffnet haben. Art. 6. Da die drei Hofe
ſchon im voraus entſchloſſen waren das Protokoll
vom 3. Februar 1830 in einen definitiven Traktat zu
verwandeln, ſobald die Unterhandlungen uüber die
Graänzen Griechenlands zu Ende gebracht ſeyn wur
den, und den Traktat allen Machten, mit denen ſie in
Verbindung ſtehen, mitzutheilen, ſo wird hierdurch
ausdrücklich feſtgeſetzt, daß dieſe Verpflichtung erfullt
und daß der König von Griechenland ein kontrahiren-
der Theil jenes Traktates werden ſoll. Art. 7. Die
drei Höfe werden von dieſem Augenblick an ihren Ein-

die Anerkennung als König von Griechenland von al-
len Souverainen und Staaten, mit denen ſie in Ver-
bindung ſtehen, zu verſchaffen. Art. 8. Die König-
liche Krone und Wurde ſoll in Griechenland erblich
ſeyn und ſoll auf die direkten geſetzlichen Nachkommen
und Erben des Prinzen Otto von Baiern nach dem
Rechte der Erſtgeburt ubergehen. Jm Fall des Ab
ſterbens des Prinzen Otto von Baiern ohne direkte und
geſetzliche Nachkommenſchaft ſoll die Krone Griechen-
lands auf ſeinen jungeren Bruder und auf deſſen di-
rekte und geſetzliche Nachkommen und Erben nach dem
Rechte der Erſtgeburt uubergehen. Jm Fall auch der
letzterwahnte Prinz ohne direkte oder geſetzliche Nach
kommenſchaft ſterben ſollte, geht die Krone Griechen-
lands auf ſeinen jungeren Bruder und auf deſſen di-
rekte und geſetzliche Nachkommen und Erben nach dem
Rechte der Erſtgeburt über. Jn keinem Fall ſoll die
Krone Griechenlands und die Krone Baierns auf dem
ſelben Haupte vereint werden. Art. 9. Die Groß-
jaährigkeit des Prinzen Otto von Baiern als Königs
von Griechenland wird auf den Zeitpunkt feſtgeſetzt,
wo er ſein zwanzigſtes Jahr zuruckgelegt haben wird,
das heißt auf den 1. Juni 1835. Art. 10. Während
der Minderjaährigkeit des Prinzen Otto von Baiern,
Königs von Griechenland, ſollen ſeine Souveraine
tats Rechte in ihrer vollen Ausdehnung durch eine Re
gentſchaft ausgeübt werden, die aus drei von Sr. Ma
jeſtat dem König von Baiern ernannten Räthen beſte-
hen wird. Art. 11. Der Prinz Otto von Baiern
ſoll im vollen Beſitz ſeiner Appanagen in Baiern blei-
ben. Se. Majeſtät der König von Baiern verpflichtet
ſich außerdem, den Prinzen Otto in ſeiner Stellung
in Griechenland zu unterſtuützen, ſo viel es in ſeinen
Kräften ſteht, bis in dieſem Staate eine Einnahme fur
die Krone feſtgeſetzt ſeyn wird. Art. 12. Jn Aus-
führung der Beſtimmungen des Protokolles vom 20.
Februar 1830 verpflichtet ſich Se. Majeſtät der Kaiſer
aller Reußen, zu garantiren, und Jhre Majeſtäten
der König des vereinigten Königreiches von Großbri-
tannien und Jrland und der König der Franzoſen ver
pflichten ſich, der Erſtere Seinem Parlamente und der
Letztere Seinen Kammern zu empfehlen Jhre Maje-
ſtääten zu ermächtigen, unter folgenden Bedingungen
eine Anleihe zu garantiren, welche von dem Prinzen
Otto von Baiern, als König von Griechenland ab-
geſchloſſen werden ſollte:
1) Die Total Summe der Anleihe, welche unter

Garantie der drei Machte abgeſchloſſen werden
kann, darf die Summe von 60 Millionen Fr. nicht
uüberſteigen.

2) Die beſagte Anleihe ſoll in Abtheilungen von 20
Millionen Fr. abgeſchloſſen werden.

3) Für jetzt ſoll nur die erſte Abtheilung abgeſchloſ-



ſen werden, und die drei Hofe machen ſich jeder für
die Zahlung der jaährlichen Zinſen und Amortiſation
beſagter Abtheilung verantwortlich.

4) Die zweite und dritte Abtheilung der beſagten
Anleihe können ebenfalls, den Bedurfniſſen des
Griechiſchen Staates gemäß, nach vorhergegange-
nen Uebereinkommen zwiſchen den drei Mächten und
Sr. Majeſtät dem König von Griechenland abge
ſchloſſen werden.

5) Jm Fall die zweite und dritte Abtheilung der oben
erwahnten Anleihe in Fo'ge eines ſolchen Ueberein-
kommens abgeſchloſſen werden ſollte, macht ſich
jeder der drei Hofe für die Zahlung von ein Orit-
theil der jährlichen Zinſen und Amortiſirung dieſer
zweiten und dritten Abtheilung, ſo wie fur die er
ſte, verantwortlich.

6) Der Souverain von Griechenland und der Grie-
chiſche Staat ſind verpflichtet, fur die Zahlung der
Jntereſſen und der Amortiſation der Abtheilungen
der Anleihe, welche unter Garantie der drei Höfe
erhoben worden ſind, die erſten Einnahmen des
Staates zu beſtimmen auf die Weiſe, daß die ge-
genwärtigen Einnahmen des Griechiſchen Schatzes
vor allen Dingen zur Bezahlung der beſagten Zin
ſen und Amortiſation angewendet und zih keinem
anderen Zweck verbraucht werden ſollen, bis ſeine
Zahlungen für das laufende Jahr vollkommen ge
ſichert ſind.

Die diplomatiſchen Repräſentanten der drei Hö
fe in Griechenland ſollen beſonders beauftragt wer-

den über die Erfullung dieſer letzten Beſtimmung
zu wachen.

Art. 13. Jm Fall eine Geld Entſchädigung zu Gun
ſten der Ottomaniſchen Pforte aus den Unterhandlun-
gen hervorgehen ſollte, welche die drei Hofe bereits in
Konſtantinopel zur definitiven Feſtſetzung der Grie-
chiſchen Graänzen, eröffnet haben, ſo iſt es verſtan
den daß der Betrag einer ſolchen Entſchädigung aus
der Anleihe bezahlt werden ſoll, welche den Gegen-
ſtand des vorigen Artikels bildet. Art. 14. Se.
Majeſtät der König von Baiern wird dem Prinzen
Otto ſeinen Beiſtand leihen, um in Baiern eine Trup-
pen- Macht, jedoch nicht über 3500 Mann auszuhe-
ben, welche in ſeinem Dienſt, als König von Grie-
chenland, angewendet und von dem Griechiſchen Staat
bewaffnet, equipirt und bezahlt und ſobald als möglich
dahin geſandt werden ſoll, um die Truppen der Al
lianz, welche bisher in Griechenland ſtanden abzuloö
ſen. Die letzteren ſollen in jenem Lande gänzlich zur
Verfügung der Regierung Sr. Majeſtät des Königs
von Griechenland bleiben bis das vorerwahnte Korps
angelangt ſeyn wird. Unmittelbar nach deſſen An
kunft ſollen die erwähnten Truppen der Allianz ſich
zurückziehen und das Griechiſche Gebiet ſaämmklich raäu

men. Art. 15. Se. Majeſtät der König von Baiern
wird auch den Prinzen Otto mit einer gewiſſen Anzahl
Baierſcher Offiziere unterſtutzen, um das National-
Militair in Griechenland zu organiſiren. Art. 16.
Sobald als möglich nach Unterzeichnung des gegen-
waärtigen Vertrages ſollen die drei Rathe, welche dem
Prinzen Otto von Sr. Maj dem König von Baiern
beigegeben werden, um die Regentſchaft von Griechen-
land zu bilden, nach Griechenland abgehen, die Aus-
bung der Functionen der Regentſchaft antreten und
alle zum Empfang des Souverains nöthige Maaßre-
geln anordnen, welcher Letztere ſeinerſeits ſich mit ſo
wenig Verzug als möglich nach Griechenland begeben
wird. Art. 17. Die drei Hofe werden die Griechi-
ſche Nation durch eine vereinte Erklärung von der
Wahl Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Otto von
Baiern zum König von Griechenland in Kenntniß ſe-
tzen und der Regentſchaft jede in ihrer Macht ſtehende
Unterſtützung zu Theil werden laſſen. Art. 18. Der
gegenwärtige Vertrag ſoll ratifizirt, und die Ratifi-
cationen in London binnen 6 Wochen, oder fruher wo
möglich, ausgewechſelt werden. Zu Urkund deſſen
haben die reſp. Bevvllmachtigten denſelben unterzeich
net und mit ihrem Siegel verſehen. Gegeben zu
London am 7. Mai 1832. (gez Palmerſton.
Talleyrand. Matuſzewicz. Lieven. Cetto.

Frankreich.
Paris, d. 4. Auguſt. Der „Moniteur“ ſagt in

Betreff der am 9. d. M. Statt findenden Vermah-
lung König Leopolds mit der Prinzeſſin Louiſe:
Europa wird in dieſer Verbindung ein neues Pfand
des Friedens und der Sicherheit erkennen, und dieſe
Vermahlung, die der franzöſiſchen Ehre ſo ſehr zu-
ſagt, wird die glorreiche Maßigung unſrer Revolu
tion und ihres erhabenen Oberhauptes der dieſelbe
Krone fur einen ſeiner Söhne ausgeſchlagen, welche
König Leopold nunmehr mit einem andern ſeiner Kin
der theilen wird mit neuem Glanz umgeben.

Portugal.
Die Londoner Blatter beſtatigen die in der Beilage

zur vor. Nr. d. K. mitgetheilte Nachricht von der bei
Porto vorgefallenen Schlacht, welche ernſter gewe-
ſen zu ſeyn ſchien, als man anfanglich vermuthete.
Der Courier theilt folgendes Schreiben aus Porto
vom 24. d. mit Jch habe kaum Zeit, Jhnen zu mel
den, daß D. Pedro bei Valonga nach zvweitaä
gigen Gefechten einen großen Sieg davon getragen

hat. 2000 Gefangene, die ganze Artillerie und Feld
equipage fielen in ſeine Hände die Armee des Fein
des iſt gänzlich auseinander geſprengt. Sie war
10,000 Mann ſtark, während D. Pedro“s Streit-
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kraäfte 7000 Mann betrugen. Des Feindes Verluſt
an Todten und Verwundeten iſt unermeßlich. Auch
wir haben gelitten aber nicht ſo bedeutend. Die Mi-
gueliſten waren der Kern des Heeres, von einem ei-
gens aus Liſſabon geſandten neuen Gencral komman-
dirt. Geſtern griffen ſie das ganze ſudliche Ufer des
Douero an und unkterhielten den ganzen Tag ein be-
ſtaändiges Feuer allein wir antworzeten ihnen wacker
aus den Schonern und Kanonenböten Die ganze re
gelmäßige Armee ſteht bei Valonga und geht heute
auf. der Straße von Coimbra vorwaärts, um dieſe
Stadt anzugreifen, bei welcher Gelegenheit ſie gewiß
ſiegreich ſeyn wird. Die portugieſiſchen Regimenter
fechten ſehr tapfer. Zwei Regimenter Kavallerie und
2 oder 3 Jnfanterieregimenter ſollen, wie man im
Vertrauen verſichert, von D. Miguel abgefallen
und auf dem Marſch begriffen ſeyn, um zu den Kon
ſtitutionellen uberzugehen. Die Migueliſtiſche Flotte
ſollte geſtern zum Vorſchein kommen; allein es ſcheint,
daß ſie keine große Luſt zeigt auch vernimmt man,
daß 2 an der Tajomundung gelegene Forts uuberge
gangen ſind. Wir haben hier ungefähr einen Zuwachs
von 3000 Rekruten und Freiwilligen erhalten. Vor-
rathe an Waffen und Lebensmittel ſind in Menge vor-
handen und wenn die kombinirten Bewegungen, die
nun Statt finden werden von Erfolg ſind, ſo iſt die
Sache gewonnen. Der „Globe“ liefert etwa die
ſelben Nachrichten und fugt hinzu Die auf die briti-
ſchen Kriegsſchiffe gefluchteten engliſchen Kaufleute
gewannen bei Ausgang der Schlacht ihr Vertrauen
wieder. D. Pedro hat die Auflöſung der berühmten
Porto-Wein- Geſellſchaft dekretirt dieſelbe wird mit
dem 1. künft. Jan. zu beſtehen aufhoren. Der
„Sun“ ſagt: Aus einer zu Lloyds eingetroffenen
Mittheilung ſcheint hervorzugehen daß die Kuſtenbe
hörden zu Porto die Nachrichten von der Schlacht
durch den Telegraphen den Schiffen auf der Rhede
und im Hafen mitgetheilt haben, während die Schiffs-
befehlshaber dieſelben dem Dampfboote uüberlieferten.
Dies ſetzt das Faktum von einer für O. Pedro guün-
ſtig geſchlagenen Schlacht außer allem Zweifel. Jn
den Einzelnheiten herrſcht indeſſen noch einige Konfu-
ſion, zu deren Aufklärung wir das nächſte Schiff ab-
warten müſſen.

Ein in Paris aus Porto vom 26. Juli einge
troffenes Schreiben enthält mehrere Einzelnheiten von
der am 23. zwiſchen den Truppen Dom Pedro's
und Dom Miguels vorgefallenen Schlacht, und
beſtätigt die ſchon mitgetheilten Angaben der Londo-
ner Blatter. Es ſcheint jedoch daß die Affaire bei
Fereiras, und nicht, wie dort angegeben, bei
Valonga Statt gefunden auch ſcheit.t, daß Dom
Pedro nicht ſelbſt den Oberbefehl fuhrte, ſondern
der Graf Villaflor. Dom Pedro, ſagt das

Schreiben, blieb in Porto, wo er die wirkſamſten
Maaßregeln ergriff um in dieſer Stadt, wo fortan
der größte Enthuſiasmus herrſcht, die öffentliche Ord
nung aufrecht zu erhalten. Der Temps verſi-
chert, 6 Leagues von Liſſabon ſey von Oom Pe-
dro's Truppen eine Landung ausgeführt worden,
und fügt hinzu, dies ſey wohl aus der Urſache geſche-
hen um Oom Miguels Truppen den Rückzug ab
zuſchneiden. Der Generalkonſul von Portugal zu
Paris hat durch eine offizielle Note erklaärt, daß der
Hafen von Liſſabon vom Geſchwader der Königin
Donna Maria eng blokirt ſey.

Jm Londoner Courier vom 3. Auguſt lieſt
man in Bezug auf die Schlacht bei Porto, uber die
ſeit 5 Tagen die widerſprechendſten Geruchte in jener
Hauptſtadt verbreitet worden „Da eine Morgen
Zeitung Zweifel uber die am 23. Juli erfolgte Nieder
lage eines bedeutenden Korps Migueliſtiſcher Truppen
hegt, und zwar, wie es ſcheint, weil die Nachricht
nicht auf offiziellem Wege hier eingegangen ſeyn ſoll,
ſo halten wir es fur angemeſſen, anzuzeigen, daß die
Regierung von Sir Thomas Trowbridge Berichte er
halten hat, welche das Haupt Faktum vollkommen
beſtätigen, obgleich darin die Details noch nicht gege-
ben werden, welche einige Paſſagiere der „Columbia“
den Portugieſiſchen Behörden in Falmouth uüberbrecht
haben. Aus den amtlichen Berichten geht hervor, daß
Dom Pedro bis zum 22. keine Bewegung von Bedeu-
tung gemacht hatte an dieſem Tage nahm er eine
Stellung nahe bei einem Kloſter, drei Stunden von
Porto, ein, und am folgenden Tage lieferte er den
Migueliſten eine Schlacht und trieb ſie auf allen Punk-
ten in die Flucht. Viele der Britiſchen Kaufleute in
Porto die im erſten Augenblick fürchteten, daß die
Schlacht zu Gunſten Dom Miguel's ausfallen moöchte,
fluchteten ſich an Bord eines Britiſchen Kriegsſchiffes
vor Porto aber am 24., da die Migueliſten flohen
und die Stadt vollkommen ruhig war, trafen ſie An
ſtalten zur Rückkehr

Jm Lond. Courier lieſt man: Wir ſind ermach-
tigt, dem durch einige Pariſer Privat Korreſponden-
zen verbreiteten Gerucht, daß ſich der General Mina
bei Dom Pedro befinde, zu widerſprechen. Der Her
zog von Braganza hat noch zuletzt am 13. v. M. ſei-
nen Miniſtern befohlen, der Britiſchen Regierung zu
erklaren, daß ſich, in ſtrenger Uebereinſtimmung mit
ſeinem gegebenen Ehrenworte, kein einziger Spanier
in feiner Armee befinde.

Die Armee Dom Pedro's iſt in drei Diviſionen ge
theilt, die unter dem Kommando folgender Offiziere
ſtehen: Ober Befehlshaber: Graf Villaflor.
Jnfanterie; Iſſte Diviſion (leichte Truppen), Oberſt
Schwallbach 2te Diviſion (Linien- Truppen), Oberſt
Brito 8te Diviſion (LinienTruppen), Oberſt Hen
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rique da Silva do Fonſeca. Kavallerie: Graf
Alva. Artillerie: Brigadier Cabreira. Jnge-
nieurweſen: Major Serra. Die geſammten Streit-
kraäfte berechnet man auf 10,000 Mann.

Die Pariſer Quotidienne giebt nachſtehendes
Bulletin aus Porto vom 26. Juli, indem ſie die
Bemerkung hinzufuügt, daß, ungeachtet der augen-
ſcheinlichen Uebertreibungen dieſes Rapports, der Aus
gang des am 23. zwiſchen den Truppen Dom Pedro's
und Dom Miguels ſtattgefundenen Gefechts fur die
erſteren ſich nicht als ſo gunſtig erweiſe, als die Pari-
ſer und Londoner liberalen Blaätter es Anfangs ver
kundigt hatten: Am 22. Abends erfuhr Dom Pedro,
daß die Migueliſtiſchen Truppen gegen Porto anruück-
ten, um ihnen eine Schlacht anzubieten auf dieſe
wichtige Nachricht, und als eben die conſtitutionnelle
Armee ihre Anſtalten machte, um nach Coimbra zu
marſchiren, erſchien um 7 Uhr Abends ein Tagesbefehl,
worin die Regiments Commandeurs angewieſen wur
den, ihre Truppen bereit zu halten um am nachſten
Morgen in aller Fruhe aufzubrechen, und zwar nicht
nach Coimbra, ſondern auf der geraden Straße nach
Liſſabon. Die ganze Nacht hindurch hatte unſere
Stadt das Ausſehen eines Kriegsplatzes und am fol-
genden Morgen um 4 Uhr wurde in allen Vierteln Ge-
neralmarſch geſchlagen Um 42 Uhr war die Armee in
Maſſe auf dem großen Platze verſammelt und ruckte,
nachdem ſie hier eine Proclamation voll Energie und
Patriotismus vernommen, unter dem Kommando des
Vicomte von Villaflor aus der Stadt. Dom Pedro
blieb in Porto der Kaiſer war hier beſchaftigt, die
wirkſamſten Maßregeln zur Aufrechthaltung der öſſent
lichen Ordnung in der Stadt zu treffen, in welcher
fortdauernd der größte Enthuſiasmus herrſcht. Um
8 Uhr Morgens vernahmen wir lebhaftes Feuern und
hörten bald, daß beide ſeindliche Corps bei dem klei-
nen Dorfe Ferrairos (zwei kleine Stunden von Porto
auf dem Wege nach Liſſabon) auf einander getroffen
waren. Jn dieſem Dorfe begann das Gefecht der
erſte Angriff fiel ganz zum Vortheile Dom Pedro's
aus, und die Migueliſtiſchen Truppen waren genoö
thigt, ihre Poſition zu verlaſſen. Die Begeiſterung
unſerer Truppen machte hier noch nicht Halt; ſie rück
ten uber das Dorf hinaus vor, da aber das Terrain
vollkommen eben war und Hom Pedro nur ſehr wenig
Kavallerie hat, ſo führte die Reiterei Dom Miguels
eine Charge aus, die unſere Truppen nöthigte, mit
ziemlich ſtarkem Verluſte nach Ferrairos zu
rückzukehren. Von dieſem Stützpunkte aus, den die
feindliche Kavallerie nicht nehmen konnte, ward ein
kleines Geſchütz mit vielem Geſchick gegen die Truppen
Dom Miguels gerichtet, wodurch dieſe zum Ruckzug
genöthigt wurden. Das Gewehrfeuer dauerte bis
Mittag fort und hörte dann gänzlich auf. Der Ober
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befehlshaber beeilte ſich, einige Tapfere, die zu uns
uübergegangen waren, nach Porto zu ſenden, wo wir
ſie unter dem wiederholten Rufe: „Es lebe die Frei
heit! Es lebe die Verfaſſung!“ haben einruücken ſehen.
Gegen 3 Uhr ließ der Graf Villgflor eine Diviſion als
Avantgarde vorrucken, und balb begann das Feuer
von neuem, das drei Viertelſtunden hindurch von die

ſer ſchwachen Kolonne von 1500 Mann gegen eine Di-
viſion von 4000 auf eine bewunderungswuürdige Weiſe
unterhalten wurde. Gegen 4 Uhr begannen indeſſen
die Migueliſtiſchen Truppen Terrain zu gewinnen und
die Unſrigen traten ſchon den Ruckzug an, als die noch
im Dorfe ſtehende zweite Diviſion im Sturmſchritt ei
nen Angriff ausfuhrte, der den feindlichen General
zwang, ſich ſeinerſeits wieder zuruückzuziehen.

Cholerag.
Jn Erfurt waren erkr., gen. geſt. Beſt.
bis zum 3. Auguſt 187 61 120 6

hinzugek. b. z. 4. Auguſt Mitt. 8 3
b. 5. 3b. z. 6. o 2 1Ueberhaupt 187 66 120 1

Darunter vom Militair 35 17 18

Bekanntmachungen.
Zum öffentlichen meiſtbietenden freiwilligen Verkaufe

des, dem Kaufmann Gottlieb Nehmitz zugehö-
rigen, allhier suh No. 34. ohnweit dem Plötzer Thore
belegenen Wohnhauſes nebſt Zubehör, deſſen gerichtliche
Taxe, weiche nach Abzug der öffentlichen Laſten

365 Thlr. 18 Sgr. 9 Pf. Preuß Cour.
beträgt nebſt den Verkaufs bedingungen in hieſiger Re
giſtratur eingeſehen werden kann, ſo wie zur Anmeldung
und Nachweiſung der aus dem Hypothekenbuche nicht
erſichtlichen Real Anſpruche, iſt ein peremtoriſcher Ter
min auf

den 19. September d. J.,
Vormittags 11 Uhr,

an hieſiger Gerichtsſtelle anberaumt worden wozu alle
beſitz- und zahlungsfähige Kaufluſtige, ſo wie die unbe-
kannten Real-Gläubiger, und zwar Letztere bei Ver
meidung der Pracluſton gegen den neuen Beſitzer, hier
durch eingeladen und reſp. aufgefordert werden.

Löbejuün, den 14. Juni 1832.,
Vermöge Auftrags.

Königl. Preuß. GerichtsAmt.
Wahn.



Acker Verpachtung.
Die der hieſigen Knappſchaftsbüchſen Kaſſe zugehoö

rigen Aecker, als
1) ein nicht weit von dem ehemaligen Schachtbrau-

hauſe auf dem Wettiner Schachtberg gelegenes,
einen großen Scheffel Ausſaat haltendes Acker

ſtuck, und
vier in der Löbejüner Feldflur belegene Mor

gen Landes und zwar
15 Morgen unter den hohen Lehden,

z Morgen bei der Salpeterhütte und
2 Morgen am Schießhauſe,

ſollen von nächſte Michaelis an, auf 6 Jahre an den
Meiſtbietenden verpachtet werden.

Der Termin hierzu iſt auf den
25. (funf und zwanzigſten) dieſes Monats,

Morgens zehn Uhr,
feſtgeſetzt und wird im hieſigen Berg Amts Lokale ab
gehalten.

Wettin, am 1. Auguſt 1832.
Königl. Preuß. Berg-Amt.

Mühlen- Anlage.
Der Muller Auguſt Leidolph zu Creisfeld

beabſichtigt, auf ſeinem auf dem Linſenberge daſelbſt
belegenen Acker eine neue Bockwindmuhle anzulegen.

Jndem ich dies hierdurch zur öffentlichen Kenntniß
bringe, fordere ich zugleich dieſenigen, welche gegen die
Anlage ein Widerſpruchsrecht zu haben vermeinen,
hierdurch auf, ihre Widerſpruche binnen dato und acht
Wochen bei mir anzuzeigen, da nach Ablauf dieſer Friſt
deshalb Niemand weiter gehört werden wird.

Mansfeld, am 1. Auguſt 1832.
Der Königl. Landrath

des Mansfelder Gebirgs-Kreiſes.
v. Muünchhauſen.

Bekanntmachung.
Jm Auftrage der Eigenthumer werde ich den an der

Leipziger Straße liegenden Gaſthof, zum Schwan ge
nannt, auf

den 20. Auguſt d. J.,
Nachmittags 2 Uhr, in meiner Wohnung Kuhſtraße
No. 11., öffentlich an den Meiſtbietenden verkaufen.

Derſelbe liegt eine halbe Meile von Magdeburg
und zwar an der Hauptſtraße, welche von Magdeburg
nach Anhalt, Sachſen Oeſterreich und Baiern fuhrt,
beſteht ſeit 30 Jahren und iſt wegen ſeiner vortheilhaf
ten Lage wohl zu empfehlen. Derſelbe wird ſowohl von
Fuhrleuten und andern Reiſenden als auch von Herr
ſchaften beſucht.

Die Gebäude ſind im beſten Zuſtande und beſtehen:
1) in einem Wohnhauſe, außer der Fronte nach dem

Hofe, ganz maſſiv, 2 Etagen hoch, worin ſich

ein Tanzſaal, 7 Stuben, 4 Kammern, eine ge-
räumige Küche und ein großer gewoöölbter Keller
befindet,

2) in einem Stallgebäude, 104 Fuß lang, 32 Fuß
tief, mit Ziegeln gedeckt, und haben darin bequem
64 Stuck Pferde Platz,

3) in einem Stallgebäude ganz maſſiv, 98 Fuß lang,
28 Fuß tief, worin 42 Stick Pferde Raum ha-
ben außerdem befindet ſich in dieſem Gebäude noch
eine Diele, eine verdeckte Kegelbahn, welche mit
dieſem Stallgebäude in Verbindung ſteht,

4) in einem Schweineſtall, maſſiv, ferner Holzgelaß
und mehr dergleichen Bequemlichkeiten, welche zur
Wirthſchaft gehören,

5) in einem Waſchhauſe dicht neben dem Wohnhauſe.
Das Grundſtück hat einen guten Brunnen, 2

Auffahrten nach einem geräumigen Hofe, auf wel-
chem bequem 25 30 große Wagen Platz haben.
Vor dem Hauſe befindet ſich ebenfalls ein ſchöner
gepflaſterter Platz, wo auch noch 16 bis 18 Wa-
gen ſtehen können. Dicht neben dem Hauſe befin-
det ſich ein großer Gorten, mit einer Mauer nach
der Straße, nach der Feldſeite aber mit einer le-
bendigen Hecke umgeben, und iſt darin noch ein
geräumiger Keller.

Die Bedingungen können ſchon vorher bei mir einge
ſehen werden, und iſt hier vur noch zu bemerken, daß
die Hälfte der Kaufgelder auf dem Grundſtücke ſtehen
bleiben kann.

Magdeburg, den 27. Juli 1832.
Der Juſtiz-Commiſſarius und Notar

Reißner.

Die unterſte Etage meines hier unter No. 212. in
der kleinen Steinſtraße belegenen Hauſes iſt, von Mi-
chaelis dieſes Jahres an, noch zu vermiethen. Sie be
ſteht in zwei Stuben nebſt einer Kammer votne heraus
nach der Straße, und zwei Stuben mit zwei Kammern
nach dem Hofe zu, nebſt Küuche, Speiſekammer, Holz-
ſtall, Mitgebrauch des Kellers, Waſchhauſes und des
Bodens zum Trocknen der Waſche.

Halle, den 10. Auguſt 1832.
Gieſecke.

Anzeige.
Jch mache einem mir werthen Publicum ergebenſt

bekannt, daß meine Niederlage von allen Sorten He
ringen wieder angefuüllt iſt vorzuglich kann ich die dies
jährigen neuen Heringe empfehlen mache aber jedem
mir werthen Abkäufer bekannt, daß in den Sorten
neuer Heringe ein großer Unterſchied iſt, und die
ſelben nicht um einen Preis, ſondern um dreierlei Preis
verkauft werden konnen, und verſichere, daß ich Jedem,
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wer mir ſein Zutrauen ſchenken will, zur Zufriedenheit
in dieſem Product billig dienen werde.

Halle, den 9. Auguſt 18382.
Der Heringshändler F. G. Boltze.

Getreide und Hulſenfruchte aller Arten kauft und
verkauft fortwährend auch hat recht feſtgebrannte
Mauerziegeln, ſo wie Brachwitzer und Rothenburger
Bruchſteine billigſt abzulaſſen

J. G. Mann,
kleine Holzplatz No. 2203.

Waaren Verkauf.
z große lithographirte Krepptuücher, Stück 1 Thlr.
dergl. Stuck 1 Thlr. 10 Sgr. dergl., Stück

1 Thlr. 15 Sgr. ſo wie den feinſten Baſtard, Batiſt-
mouſſelin, Linon, engliſchen Batiſt aller Art, Spi-
tzengrund und Tullſtreifen, wie ſchon bekannt, außerſt
villig bei

H. Ernsthal jun.
m 5jÜ[—

Die neueſten Zitz-Cattune in hell und dunkel;
breiten Puff wieder in neuen Farben, tuchartig zu Win-
ter- Beinkleidern, die Elle 10 Sgr. abgepaßte Schur-
zen in neuen Muſtern, mit der Verſicherung ächt in
Farben, Stück 10 Sgr. ſo wie kohl und blauſchwar
zen Satin Turc, äußerſt billig bei

H. Ernsthal jun.
25 Stück breite ächte oſtindiſche Nanquins, um auf-

zuräumen, verkauft das 11 Ellen haltende Stück zu
1 Thlr. 5 Sgr.

H. Ernsthal jun.

Bekanntmachung.
Aehnlich der früheren Prämien Vertheilung 'auf

Staats Schuld Scheine, hat das Königliche Inſtitut
der Seehandlung in Berlin unter ſpecieller Garantie
des Staats ein neues Praämien- Geſchäft in Ausfuh-
rung gebracht, welches den Theilnehmern einen Zinser
trag von 4 bis 5 Prozent ſichert, und ihnen außerdem
die Ausſicht auf zum Theil ſehr bedeutende und bis zu
100,000 Thlr. hinaufſteigende Prämien eröffnet.

Die Praämien Scheine lauten auf Höhe von
50 Thlr., und iſt der Unterzeichnete, obgleich die Schei
ne augenblicklich noch nicht im Handel erſchienen ſind,
ſchon ſetzt bereit zu dem billigſten Courſe auf Lieferung
abzuſchließen. Plane werden gegen 13 Sgr. aus
gegeben.

Halle, den 7. Auguſt 1832.,
H. F. Lehmann.

Ein Verwalter ſucht ein Unterkommen; nähere Aus

kunft giebt der Gaſtwirth Helmſtädt in Cönnern

Jn der Rittergaſſe No. 631. ſind zu Michaelis
3 Stuben, Kammern, Küche, Keller, Alkoven, Vor
ſaal und Stallung fur 30 Pferde, welches ganz zu ei-
ner Gaſtwirthſchaft paſſend iſt, zu vermiethen auch
iſt ein guter Kutſchwagen, 2 Kutſchkumte mit gelbem
Meſſing beſchlagen, ein zweiſpanniger Leiterwagen, eine
große Wagenwinde, eine Ackerwalze, ein Ackerpflug,
ein Drahtſieb um Getreide rein zu machen, Ladeketten,
Querbäume zu 3 Erndtewagen Reihgabeln, Futter-
krippen, ſo wie alles was zur Oekonomie gehoört, iſt
veränderungshalber zu verkaufen und kann täglich ange
ſehen werden.

Halle, den 8. Auguſt 1832.

Jm Gaſthofe zum ſchwarzen Bock ſollen 2 Back-
häuſer nebſt Hofraum, Brunnen, Stall und Ange-
bäuden, das eine am Markte suh No. 13, mit 2 Ein-
fahrten, das andere an der Trebnitzer Straße sub No.
57. mit einer Einfahrt, hieſelbſt belegen offentlich
meiſtbietend unter den im Termin

Sonntag den 19. Auguſt a. e.
Nachmittags 3 Uhr,

bekannt zu machenden Bedingungen verkauft werden,
wozu Kauf- und Zahlungsfähige mit dem Bemerken
eingeladen werden, daß ſich beide auch zu andern Ge
ſchaftsbetrieben qualifiziren.

Cönnern, den 6. Auguſt 1832.
mann

Bekanntmachung.
Die Vaterländiſche Feuer Verſicherungs Societät

in Roſtock macht hierdurch gemeinkundig: daß der
Herr Fr. Schünemann in Mansfeld die Güte
gehabt hat, die Agentur fur die Stadt Mansfeld
und deren Umgebungen zu übernehmen und iſt derſelbe
mit der erforderlichen Vollmacht verſehen worden.

Roſtock, den 1. Juli 1832.
Dirigent:

H. G. Howitz. H. F. Saniter.
Deputirte:H- Levenhagen. J. F. Schalburg.

M. Köſter, J. F. Bauer.

Direktor:

Indem ich mich auf obige Anzeige beziehe und mich
zur Entgegennahme von Verſicherungs Anträgen für
die Vaterländiſche Feuer Verſicherungs Societät in
Roſtock empfehle, glaube ich noch anfuhren zu muſ-
ſen, daß dieſe Anſtalt auf Gegenſeitigkeit begrundet iſt,
mithin der Verſicherte auch gleichzeitig Aktionair dieſer
Anſtalt auf Gewinn und Verluſt wird. Der Gewinn
wird rein, ohne andere Abzuge als die der erforderlich
geweſenen Koſten und bezahlten Brandſchäden, an die
Theilnehmer entrichtet, und ihnen am Schluſſe jedes

1 Rechnungsjahres durch Dividenden Scheine übermittelt.



Dieſe Societät begann ihre Wirkſamkeit am erſten
Januar 1828. Die jaährlichen Abrechnungen können
bei mir eingeſehen werden.

Declarations- Formulare und Staktuten ſind bei mir
ſtets gratis zu erhalten auch bin ich zu jeder Zeit bereit
Auskünfte zu ertheilen und alles Erforderliche prompt
zu beſorgen.

Mansfeld, den 6. Auguſt 1832.
Fr. Schuünemann.

Verkauf.Bei Gottfried Vieweg in Rothenburg
an der Saale ſind 10 Stück Bienenſtöcke zu verkaufen.

Bei uns iſt erſchienen und an alle Buchhandlungen
verſandt:

Encyklopädie
der

theologiſchen Wiſſenſchaften
von

Dr. Karl Roſenkranz.
gr. 8. 1 Thlr. 12 Ggr.

Wir glauben dies Buch wegen des allgemeinen Jn
tereſſes der Theologie in unſerer Zeit und wegen ſeiner
gedrängten und deutlichen Darſtellung nicht nur dem
engeren philoſophiſchen und theologiſchen, ſondern dem
gebildeten Publicum überhaupt empfehlen zu können.
Die einzelnen Disciplinen ſind nicht allein in ihrem for
malen Zuſammenhange ſie ſind auch nach ihrem wirkli-
chen Jnhalt entwickelt, und zwar in folgender Ord-
nung: A. Die ſpeculative Theologie. I. Dogma-
tik. II. Ethikt. B. Die hiſtoriſche Theologie.
I. Die bibliſche Theologie. 1) Kanonik. 2) Kritik.
3) Exegetik. II. Die kirchenhiſtoriſche Theologie. 1)
Die politiſche Geſchichte der Kirche. 2) Die kirchliche
Archäologie. 8) Die Dogmengeſchichte. C. Die
praktiſche Theologie. I. Der Kirchendienſt. 1) Ka-
techetik. 2) Liturgik. 3) Homiletik. II. Das Kir-
chenregiment. 1) Die ſymboliſche Theologie. 2) Das
Kirchenrecht. 3) Die Theologie. Wir wagen die-
ſem Buch eine ähnliche Wirkſamkeit im theologiſchen Ge
biet vorher zu verkuunden, als die Hegelſche Encyklopa
die auf dem philoſophiſchen bereits erworben hat.

Halle. C. A. Schwetſchke und Sohn.
Zu der von dem Königl. Seehandlungs Jnſtitute

zu Berlin eröffneten neuen Pramien Anleihe von
12 Millionen Thaler ubernehmen wir Aufträge und
ſind Pläne gratis bei uns zu haben.

Halle, den 11. Auguſt 1832.
A. W. Barnitſon und Sohn.

8

2 oder 300 Thlr. weiſet auf ländliche Grundſtücke
zum Ausleihen nach

Zwanziger,
auf dem Strohhofe.

7

Jn allen Buchhandlungen Deutſchlands
ſind

Proſpecte und die erſte Lieferung folgenden Werkes
einzuſehen

Neueſtes, vollſtändiges, wohlfeilſtes

Converſations Lexikon.480 Bogen in HochQuarto in 24 Lieferungen.
Praänumerations Preis 10 gGr. fur die Lieferung,

oder 10 Thlr. fur das Ganze.

Dieſes von vielen deutſchen Gelehrten, unter Be
nutzung aller fruüheren und der neueſten Hulfsquellen,
bearbeitete Original Werk wird eine Real-Ency-
klopädie des Wiſſenswertheſten in moöglichſter
Vollſtändigkeit bilden.

Der Pränumerations- Preis von 10
Thlr. iſt zahlbar bei Aushändigung jeder Liefe-
rung von 20 Bogen mit 10 g Gr.

Wer bei der erſten und dreizehnten Lieferung 12 Lie
ferungen mit 5 Thlr. zuſammen bezahlt erhält funf-
zig Tafeln erläuternder Abbildungen um-
ſonſt. Beſonders gekauft koſten dieſelben 2 Thlr.

Exemplare auf feinem Velinpapier koſten 4 Thlr.
mehr, alſo jede Lieferung 14 gGr.

Die erſte Lieferung iſt bereits erſchienen die andern
folgen von 3 zu 3 Wochen.

Die Namen der reſp. Unterzeichner werden vorge-
druckt, weshalb man um ſchleunige Beſtellung bittet.

Bruggemann'ſche Verlags Expedition
in Leipzig.

Beſtellungen hierauf nehmen an
C. A. Schwetſchke und Sohn in Halle.

o Der heutigen Nummer ist eine ausführli-
che Anzeige von der in Stuttgart vom Septem-
ber an in monatlichen Lieferungen erscheinen
den Allgemeinen Naturgeschichte Für alle Stän-
de, von Hofrath Oken in München, beigelesgt,
worauf der Verleger alle Freunde dieser Wissen--
schaft, Geistliche und Lehrer, PFamilienväter,
Orts und Schulvorsteher, so wie die gesamm-
te studirende Jugend aufmerksam zu machen sich
erlauhbt.

Beilage

e.
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Beilage
Kuxrters, Halliſcher

zu Nr. 65.
des

Zeitung für
Montag, den 13. Auguſt 1832.

Stadt und Land.

Niederland e.
Bruüſſel, d. 5. Auguſt. Der König iſt dieſen

Morgen um halb 9 Uhr nach Compiegne zu ſeiner Ver
mahlung abgereiſt. Unter den Se. Mann. begleitenden
Perſonen bemerkt man auch den Hrn. Van de Weyer.
Der regierende Herzog von Sachſen Coburg und ſei-
ne beiden Söhne werden Montag von hier abreiſen,
um in ihre Staaten zurückzukehren. Sie begleiten
Se. Maj. nicht nach Compiegne

Frankrei ch.
Paris, d. 5. Aug. Der König und die König-

liche Familie begeben ſich heute nach Compiegne.
Jn Lyon iſt die Königliche Verordnung wegen

Reorganiſirung der dortigen National Garde durch
öffentlichen Anſchlag bekannt gemacht worden.

Dortugal.
Liſſabon, d. 21. Juli. Das Geſchwader Dom

Miguels, aus dem Linien Schiffe „Dom Joao“
und einigen anderen kleineren Fahrzeugen beſtehend, iſt
im Begriff, die Anker zu lichten wir werden alſo
wahrſcheinlich in kurzem Zuſchauer einer Seeſchlacht
an unſerer Küſte ſepn. In den letztverfloſſenen drei
Tagen begab ſich Dom Miguel mehrmals am Bord
der Schiffe und haranguirte die Mannſchaften Der
Telegraph auf der Linie nach Porto iſt in fortwahren-
der Bewegung über die auf dieſem Wege eingehen-
den Nachrichten erfährt das Publikum nur ſo viel, als
die Regierung in der hieſigen Gaceta bekannt machen
läßt. Um die Deſertion in dem Heere Dom Miguels
zu befördern, ſind von Dom Pedro jedem Kavalleri-
ſten, der mit Pferd und Waffen uübergeht, ſechzehn
Pfd. Sterl. und jedem Jnfanteriſten, der mit Waffen
und Gepäck deſertirt, die Halfte dieſer Summe zuge-
ſichert. Der Spaniſche Botſchaſter, welcher von je-
der telegraphiſchen Oepeſche ſofort eine Abſchrift er
Mit fertigt faſt täglich Kuriere an ſeine e ab.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung für Eltern,

Um den wiederholt an mich ergangenen Anfragen zu
genugen, mache ich in und auswaärtigen Eltern welche

ihre Söhne den Halliſchen Schulen uüübergeben, oder
auch meiner Anſtalt (in der außer völligem Elementar-
unterrichte, die alten Sprachen, Franzöſiſch, Mathe
matik, kaufmänniſches Rechnen, Technologie, Phynk,
Zeichnen e. gelehrt wird) anvertrauen wollen, hiermit
bekannt, daß ich von Michaelis dieſes Jahres an ge-
neigt bin, Knaben in ganze Penſion zu nehmen. Jhre
Studien ſollen unter meiner Aufficht ſelbſt geleitet wer
den, und fur ihre körperliche Ausbildung iſt durch zweck
mäßigen gymnaſtiſchen Unterricht geſorgt.

Halle, den 12. Auguſt 1832.
Der Schulvorſteher Hoffmann.

Jch bin geſonnen, mein Grundſtück No. 2178. dicht
an der Schiffſaale gelegen aus freier Hand zu verkau-
fen. Es enthält 7 Stuben Kammern, 2 Boöden, be
deutenden Hofraum und einen großen Garten. Es iſt
in demſelben ſchon ſeit geraumer Zeit eine ſehr lebhafte
Schenkwirthſchaft getrieben worden, und eignet ſich über
dies auch noch zur Oekonomiewirihſchaft, zu großer Torf-
aniage u. dgl. mehr. Kaufluſtige haben ſich entweder
an den jetzigen Pachter deſſelben oder an mich ſelbſt zu
wenden. Meine Wohnung iſt in der kleinen Kloueſtra-
ße, dem Gaſthofe zum Kronprinzen gegenüber.

J. Puppendick,
Drechslermeiſtor zu Halle an der Saale.

Jch bin geſonnen, mein Haus in Nietleben nebſt
Scheune Ställen, Hofraum und Garten aus freier
Hand zu verkaufen, dabei befinden ſich

2 Gemeine-Theile, beide Acker
1 Weiden Kabel;
1 Plantage mit Pflaumenbaumen
1 Teich- Kabel
1 Kabel auf der Haide, beide Acker;
4 Morgen 1285 Ruthe Acker
der ganze Antheil von der Kohlenſchacht,

Kaufliebhaber haben ſich zu melden beim Schaafmeiſter
Böcke auf der Schaferei zu L Lettin,

Leipzig, d. 10, Auguſt. Das an die Stelle des
zeitherigen K. Hoftheaters nunmehr gekommene neue

Stadttheater zu Leipzig, welches ſich unter der Leitung
des rühmlichſt bekannten Herrn Schauſpieldirectors
Ringelhardt befindet, wird Mittwoch den 15.



Auguſt mit Göthe's Egmont eröffnet werden. Die
nächſtfolgenden Vorſtellungen ſind: Freitag, d. 17.
Auguſt die Oper Veſtalin; Sonntag, d. 19. Auguſt
die Oper der Barbier von Sevilla und Montag
d. 20. Aus. das neue Schauſpiel die Lichtenſteiner.

Einladung.
Daß am Tage des Viehmarkts, Montags den 3.,

September, in meinem Locale Mittogs Table d'hòéte
ſeyn wird, beehre ich mich hiermit anzuzeigen und dazu
gehorſamſt einzuladen. Jch bitte um geneigten Zuſpruch
und werde ich bei reeller Bedienung für gute Spei ſen

und Gettänke beſtens ſorgen.
Bernburg, den 11. Auguſt 1832.

A Becker.

Fonds- und Geld Cours.
Berlin, Pr. Cour. e Pr. Cour.d. 11. Aug. 1882. Br. G. n G.

T ſor. Pfandör. 4 100 100St. Schuloſch. 2 77
Pr Engl. Anl. 185 1053 Pomm. Pfandbr. 410

do. 225 103 Kur u. Nm. do 410
Pr. Engl. Ob. 30 4 873 871 Schlefiſche do. 4 1063Km. Ob. m. l. C. 2 92 jruckſt. C. d. Km.
Nm. Jnt. Sch do 4 923 do. do. d. Nm.
Berl. Stadt-Ob. 4 95 95 Zinsſch. d. Km. 56
Königsb. do. 94 do. do. d. Nm. 56
Elbing. do. 25 94 Holl. vollw. O. 173Danz. do. in Th. 34 355 Neue dito 183
Weſtpr. Pfob. A. 4974 Friede or 133 135Gr. Hz. Poſ, do (4 993 Disconto l 41

GSetreidepreife.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde,

Halle, den 9. Auguſt.

Magdeburg, d. 10. Auguſt,

Weizen 47 thl. Gerſte thl.Roggen 355 Hafer 29
Nach Dresdner Scheffel.,
Leipzig, d. 11. Auguſt.

(Nach Wispeln).,

Weizen 1 thl. 28 ſgr. 9pf. vi thl. ſgr. p.
Roggen 1 17 6 20Gerſte 1 10 12 e 6Hufer 1 e 2Halle, d. 11. Auguſt.
Weizen I thl. 23 ſgr. 9pf. bis 1 thl. 28 ſgr. 9pf.
Roggen e 10 1 15Gerſte 7 e 6 1 10Hafer 28 9 1 a 1 e 8Rüböl, die Tonne von 2 Centner 23 thlr.

Weizen 4 thl. 4 gr. bis 4 thl. 8 gr.
Roggen 5 10 12Gerſte 2 14 2 16Hafer 1 18 1 7Rappsſaat 6 6 6 10 2Wigubſen 6 2 6 4S. Rubſen 2 5Oel die Tonne 23
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